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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1968

Norm

EheG §74

Rechtssatz

Wenn es kraft inneren Zusammenhanges mit in der Ehe selbst erlittenem Ungemach zu einer schweren Eheverfehlung

der Frau nach der Scheidung kommt, kann ein Entschuldigungsgrund vorliegen.
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